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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung
gemal § 46 Abs. 1 GO LT
mit Antwort der Landesregierung

Anfrage des Abgeordneten Stephan Bothe (AfD)

Antwort des Niedersachsischen Ministeriums fiir Inneres und Sport namens der Landesregierung

Finanzielle Unterstiitzung einer Patenschaft zur ,,Ocean Viking“ aus Mitteln des Landkreises
Liineburg

Anfrage des Abgeordneten Stephan Bothe (AfD), eingegangen am 07.02.2023 - Drs. 19/584
an die Staatskanzlei Ubersandt am 17.02.2023

Antwort des Niedersachsischen Ministeriums fiir Inneres und Sport namens der Landesregierung
vom 16.03.2023

Vorbemerkung des Abgeordneten

Am 24.06.2021 hat der Kreistag des Landkreises Liineburg mehrheitlich den folgenden Beschluss'
gefasst: ,Der Liineburger Kreistag beschliet die Ubernahme einer Patenschaft und die finanzielle
Unterstltzung des Seenotrettungsschiffs Ocean Viking, das sich auf dem Mittelmeer speziell fur die
Seenotrettung geflichteter Menschen einsetzt.”

Mit Schreiben an das Innenministerium vom 01.07.2021 legte Landrat Jens Béther Einspruch nach
§ 88 Abs. 1 NKomVG gegen den entsprechenden Anderungsantrag der Liineburger Kreistagsfrakti-
onen DIE LINKE, Biindnis 90/DIE GRUNEN und SPD vom 06.05.2021 zum Antrag 2021/186 zum
Thema ,Patenschaft fiir die Ocean Viking“ ein und bat um rechtliche Priifung und Entscheidung, ob
der Beschluss des Kreistages des Landkreises Liineburg zu beanstanden sei.

Die Lineburger Kreisverwaltung war bereits am 14.06.2021 zur Kreistagsitzung in ihrer Stellung-
nahme zu der Vorlage zu dem Ergebnis gekommen, dass eine finanzielle Unterstitzung der ,Ocean
Viking“ aus Mitteln des Landkreises Liineburg unzulassig sei.

Mit Antwortschreiben des Ministeriums fiir Inneres und Sport vom 31.08.2021 und vom 22.09.2021
wurde mitgeteilt, dass keine Bedenken gegen die Zulassigkeit des Beschlusses bestehen und kein
Rechtsverstol} festgestellt werden konnte, der eine kommunalaufsichtliche Beanstandung rechtfer-
tige.

1. Welche niedersdachsischen Kommunen unterstiitzen nach Kenntnis der Landesregie-
rung durch institutionelle Patenschaften Organisationen, die nach eigenen Angaben
Seenotrettung auf dem Mittelmeer betreiben?

Der Landesregierung liegen nur insoweit Informationen vor, als die Kommunen dem Ministerium fur
Inneres und Sport als zustandiger Kommunalaufsichtsbehdrde hierzu Mitteilungen gemacht haben.
Es bestehen diesbezuglich keine Anzeige- oder Genehmigungspflichten. Nach den derzeit vorliegen-
den Erkenntnissen werden Organisationen, die Seenotrettung auf dem Mittelmeer betreiben, vom
Landkreis Liineburg, der Stadt Braunschweig und der Stadt Osnabrlick mit einer institutionellen Pa-
tenschaft unterstitzt.

Insbesondere liegen zu den Stadten, Gemeinden und Samtgemeinden, deren zustandige Kommu-
nalaufsichtsbehdrden die Landkreise bzw. die Region Hannover sind, keinerlei Erkenntnisse in Be-
zug auf eine Unterstlitzung durch institutionelle Patenschaften vor.

' https://cms.seebruecke.org/uploads/Antrag_Patenschaft_Viking_9f8d442679.pdf
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2. Nach Artikel 28 Abs. 2 GG regeln die Kommunen mit ihren Kommunalverbédnden, wozu
auch die Landkreise gehoren, ,,alle Angelegenheiten der ortlichen Gemeinschaft im Rah-
men der Gesetze in eigener Verantwortung“. Ist die ,,Patenschaft fiir die Ocean-Viking*
und die damit verbundene finanzielle Unterstiitzung, eine Angelegenheit der 6rtlichen
Gemeinschaft des Landkreises Liineburg im Sinne dieser Rechtsvorschrift? Wenn ja, in-
wiefern?

Artikel 28 Abs. 2 S. 1 des Grundgesetzes sichert den Kommunen das Recht, alle Angelegenheiten
der ortlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Ange-
legenheiten der 6rtlichen Gemeinschaft sind diejenigen Bedurfnisse und Interessen, die in der Da-
seinsvorsorge fur die Einwohnerinnen und Einwohner einer Kommune wurzeln oder einen speziellen
Bezug zur Ortlichkeit haben.

Die Patenschaft hat einen symbolischen und appellativen Charakter. Mit der Patenschaft wird
lediglich verstarkt deutlich gemacht, dass die Seenotrettung unterstiitzt wird und dariber hinaus eine
entsprechende Bereitschaft besteht, gefliichtete Menschen aufzunehmen. In der (konkludenten)
Erklarung zur Bereitschaft der Aufnahme von Flichtlingen besteht insoweit ein Zusammenhang mit
kommunalen Aufgaben, wie der Aufnahme von Flichtlingen und deren Integration vor Ort.

Der Kreistag entscheidet im Rahmen seiner Etathoheit unter Beriicksichtigung der finanziellen Leis-
tungsfahigkeit des Landkreises, ob flr diese rechtlich zulassige, freiwillige kommunale Aufgabe vom
Landkreis Liineburg zusatzliche Finanzmittel fiir die Unterstlitzung der Arbeit des Seenotrettungs-
schiffes bereitgestellt werden.

3. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage sieht die Landesregierung die formelle und sachli-
che Zustandigkeit des Landkreises Liineburg, aber auch der Kommunen im Allgemeinen
als gegeben an, Aktivitaten von Organisationen wie ,,SOS Méditerranée* im Mittelmeer-
raum mit finanziellen Mitteln zu unterstiitzen?

Die Ubernahme einer institutionellen Patenschaft durch den Landkreis Liineburg und die anderen
Kommunen wird auf der Grundlage des Artikels 28 Abs. 1 Grundgesetz als eine zuldssige freiwillige
kommunale Aufgabe angesehen. Der Einsatz der finanziellen Mittel fir die Wahrnehmung freiwilliger
kommunaler Aufgaben erfolgt im Rahmen der Finanzhoheit der Kommune (Artikel 57 Abs. 1 der
Niedersachsischen Verfassungi. V. m. § 110 Abs. 1 des Niedersachsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes [NKomVG]). Ob und in welcher Hohe fiir eine freiwillige Aufgabe Finanzmittel zur Verfiigung
gestellt werden, entscheidet die Vertretung unter Beriicksichtigung der finanziellen Leistungsfahigkeit
der Kommune.

4. Wie beurteilt die Landesregierung den Einsatz von kommunalen finanziellen Mitteln fur
Zwecke ohne Bezug zu kommunalen Aufgaben?

Der Einsatz von kommunalen Mitteln fiir Zwecke ohne Bezug zu kommunalen Aufgaben ist nicht
zulassig. Auf die vorstehenden Ausfiihrungen wird Bezug genommen.

5. Sieht die Landesregierung in der Unterstiitzung der ,,Ocean Viking“ eine kommunale
Partnerschaft, obwohl die Konstellation eines wechselseitigen kommunalen Austau-
sches nicht gegeben ist? Wenn ja, inwiefern?

Nein. Der Liineburger Kreistag hat die Ubernahme einer Patenschaft beschlossen. Als solche wird
sie auch von der Landesregierung bewertet.
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6. Vor dem Hintergrund, dass die Kompetenz, volkerrechtliche Entscheidungen zu treffen,
den legislativen Ebenen - den Vereinten Nationen, der Europédischen Union und der Bun-
desebene - zugeordnet ist: Besteht nach Auffassung der Landesregierung ein Kompe-
tenzkonflikt, wenn kommunale Gremien Unterstiitzungen, wie die eingangs dieser An-
frage beschriebene, beschlieBen? Bitte mit Begriindung.

Die Landesregierung sieht in der Ubernahme einer Patenschaft keinen Kompetenzkonflikt, siehe
Antwort zu Frage 2.

7. Halt die Landesregierung die Unterstiitzung von Organisationen wie ,,SOS Méditerranée*
fur forderungswiirdig, auch wenn dadurch illegale Einreisen durch iiber das Mittelmeer
ermoglicht werden?

Seenotrettung ist eine nicht nur vélkerrechtliche Verpflichtung und Bestandteil des internationalen
Seerechtes, unabhangig davon, auf welchem Meer sie stattfindet oder wer davon betroffen ist. Dazu
gehort selbstverstandlich auch, die Rettung von Menschen in akuter Lebensgefahr zu ermdglichen
bzw. solche MalRhahmen zu unterstiitzen. Es sollte jedoch verhindert werden, dass sich Menschen
Uberhaupt auf den (lebens-)geféhrlichen Weg uber das Mittelmeer aufmachen missen. Neben der
Bekampfung der Fluchtursachen sind die Eréffnung bzw. Ausweitung legaler und sicherer Migrati-
onswege, wie z. B. im Rahmen von Resettlementverfahren oder der Fachkraftezuwanderung, ver-
starkt in den Blick zu nehmen.

(Verteilt am 22.03.2023)



	Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung gemäß § 46 Abs. 1 GO LTmit Antwort der Landesregierung
	Anfrage des Abgeordneten Stephan Bothe (AfD)
	Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung 
	Finanzielle Unterstützung einer Patenschaft zur „Ocean Viking“ aus Mitteln des Landkreises Lüneburg

